
FÖRDERRICHTLINIE BEG – SCHWERPUNKT 
„HEIZUNGSERNEUERUNG“

Der Deutsche Bundestag hat am 8. September 
2023 die Novelle des Gebäudeenergie-gesetzes 
(GEG) beschlossen, auf deren Grundlage auch die 
Förderrichtlinien der Bundesförderung für effizi-
ente Gebäude (im Folgenden mit BEG abgekürzt) 
angepasst wurden.  

Die reformierte Förderrichtlinie Bundesförderung Förderrichtlinie Bundesförderung 
für effiziente Gebäude-Einzelmaßnahmenfür effiziente Gebäude-Einzelmaßnahmen wurde 
am 29. Dezember 202329. Dezember 2023 im BundesanzeigerBundesanzeiger ver-
öffentlicht.

Damit kann die neue FörderkulisseFörderkulisse zeitgleich mit 
dem neuen Gebäudeenergiegesetz zum 1. Januar Gebäudeenergiegesetz zum 1. Januar 
20242024 in Kraft treten. 

Allgemein:

Die Förderrichtlinie enthält Maßnahmen, um die 
Energieeffizienz von Wohn- und Nichtwohnge-Energieeffizienz von Wohn- und Nichtwohnge-
bäudenbäuden zu fördern. Dies kann beispielsweise durch 
den Austausch alter, fossiler Heizungen, Dämmung, 
Fenstertausch o.a. Maßnahmen erreicht werden.
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ZielZiel der novellierten Gesetzgebung:

ist es einerseits die Energie- und Klimaziele im Ge-Energie- und Klimaziele im Ge-
bäudesektor,bäudesektor, andererseits auch die Klimaneutrali-Klimaneutrali-
tät in Deutschland bis 2045tät in Deutschland bis 2045 zu ermöglichen. Ein 
Schwerpunkt hierbei liegt im Austausch bestehen-Austausch bestehen-
der Heizungsanlagender Heizungsanlagen auf Basis fossiler Energie-
träger. Gestützt wird diese Notwendigkeit durch die 
Tatsache, dass noch fast drei Viertel der Heizungen 
in Deutschland mit Erdgas oder Heizöl betrieben wer-
den: „Damit wir uns aus dieser Abhängigkeit lösen, 
regelt das novellierte Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
seit 1. Januar 2024 verbindlich den Umstieg auf Er-
neuerbare Energien beim Einbau neuer Heizungsan-

lagen – für eine Wärmeversorgung, die planbar, kos-
tengünstig und stabil ist. Das stärkt den Klimaschutz, 
verringert die Abhängigkeit von Energieimporten und 
schützt Verbraucherinnen und Verbraucher vor Preis-
steigerungen bei fossiler Energie. Denn Erdgas und 
Erdöl werden auch durch die CO2-Bepreisung schritt-
weise teurer.“1 

Für Bürger*innen bedeutet dies, dass der Umstieg 
auf klimafreundliche Heizungen gefördert wird. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen die wichtigsten 
Aspekte, die es in Puncto Heizungssanierung zu be-
achten gilt, zusammenstellen:
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1. Welche Fristen muss ich beim Heizungstausch beachten?1. Welche Fristen muss ich beim Heizungstausch beachten?

Seit 1. Januar 2024Seit 1. Januar 2024 muss jede neu installierte Heizung im Zuge eines Neubauvorhabens in einem 
NeubaugebietNeubaugebiet mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Außerhalb von ausgewiesenen Außerhalb von ausgewiesenen 
NeubaugebietenNeubaugebieten existieren sowohl für Bestandsgebäude,Bestandsgebäude, als auch neu zu errichtende Gebäude Über-zu errichtende Gebäude Über-
gangsfristen:gangsfristen:



3. Warum gibt es diese unterschiedlichen Fristen?3. Warum gibt es diese unterschiedlichen Fristen?

Diese FristenFristen orientieren sich an den Planungszielen der Kommunalen Wärmeplanung,Planungszielen der Kommunalen Wärmeplanung, welche von 
den Kommunen und Städten umgesetzt werden müssen. Damit gewähren diese Fristen Bürger*innen 
die Option, beim Heizungstausch auf Erneuerbare Energien, auch die Möglichkeiten der kommunalen Möglichkeiten der kommunalen 
Wärmeplanung vor OrtWärmeplanung vor Ort in ihre Entscheidungen miteinzubeziehen. Denn das ZielZiel der Kommunalen Wär-Kommunalen Wär-
meplanungmeplanung ist es, festzulegen, welche Quartiere in Städten und Gemeinden künftig an ein Wärmenetz 
angeschlossen und welche erneuerbaren Wärmequellen dabei genutzt werden. Zum Stand der Wärme-
planung vor Ort können Sie sich an ihre Kommune wenden.2
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2. Welche Anforderungen bestehen für Heizungsanlagen innerhalb der 2. Welche Anforderungen bestehen für Heizungsanlagen innerhalb der 
Übergangsphase bis Mitte 2026/ 2028?Übergangsphase bis Mitte 2026/ 2028?

Grundsätzlich kann man sagen, dass auch nach dem 01. Januar 2024 weiterhin Gas- oder Ölheizung 
eingebaut werden können. Dies ist jedoch ein mehrere Anforderungen geknüpft.

• Ab dem 1. Januar 2024 ist vor dem Einbau einer Heizungsanlage, die mit flüssigen oder gasförmigen 
Brennstoffen betrieben wird, eine verpflichtende Beratung vorgesehen. Dabei muss auf die mög-
lichen Auswirkungen der örtlichen Wärmeplanung und eine potenzielle Unwirtschaftlichkeit, insbe-
sondere aufgrund steigender CO2-Bepreisung, hingewiesen werden. Diese verpflichtende Beratung 
muss von einer fachkundigen Person durchgeführt werden, wie zum Beispiel von einer qualifizierten 
Energieberaterin oder einem Berater oder von einer Installateurin oder einem Installateur. BMWK und 
BMWSB stellen hierzu ein Informationsblatt für die verpflichtende Beratung (PDF, 431 KB) zur Ver-
fügung. Es enthält auch einen Vordruck, um die Erfüllung der Informationspflicht zu bescheinigen.

• Des Weiteren müssen bei diesen Heizungen ab dem Jahr 2029 stufenweise ansteigende Anteile an 
Erneuerbaren Energien eingesetzt werden (zum Beispiel durch den Bezug von Biomethan): 
 
• Ab 1. Januar 2029 mindestens 15 Prozent,  
• ab 1. Januar 2035 mindestens 30 Prozent und  
• ab 1. Januar 2040 mindestens 60 Prozent Erneuerbare Energien.

• In Städten mit mehr als 100.000 Einwohner*innen werden klimafreundliche Energien beim Tausch 
der Heizungsanlage spätestens nach dem 30. Juni 2026 Pflicht

• In kleineren Kommunen bis 100.000 Einwohner*innen spätestens nach dem 30. Juni 2028
• spätestens ab 2028 schreibt das neue GEG für alle neu eingebauten Heizungen verpflichtend min-

destens 65 % Erneuerbare Energien vor. Das ist eine zentrale Anforderung, um die Klimaschutzver-
pflichtungen Deutschlands im Gebäudebereich einzulösen.

• Die Pflicht zur Nutzung von 65 % Erneuerbare Energien wurde darüber hinaus mit dem Wärmepla-
nungsgesetz verzahnt, um das Warten auf ein Wärmenetz zu ermöglichen. Je nachdem wann eine 
kommunale Wärmeplanung vorliegt, hat dies Auswirkungen auf die obigen Fristen.



Eine Fachinformation der Landeskampagne 

 4

4. Was bedeutet dies alles für mich als Bürger*in?4. Was bedeutet dies alles für mich als Bürger*in?

Neben der Tatsache, dass die Erneuerung der Heizungsanlage mit einer finanziellen Förderung einher-
geht, gilt es auf die notwendige und sinnhafte Beratung vor der Umsetzung des eigentlichen Vorha-die notwendige und sinnhafte Beratung vor der Umsetzung des eigentlichen Vorha-
bens hinzuweisen.bens hinzuweisen. Aufgrund der Tatsache, dass die Vorhaben untereinander nicht miteinander zu ver-
gleichen sind, muss jeder einzelne Hausbesitzer ein individuelles Konzept erstellen. Hierbei unterstützt 
Sie ein/e Energieberater*in oder ein/e Energieeffizienzexpert*in. Für solche „Erstberatungen“ (Initial-Für solche „Erstberatungen“ (Initial-
beratung (Hotline) / Orientierungsberatung) gibt es meist kostenfreie Angebote:beratung (Hotline) / Orientierungsberatung) gibt es meist kostenfreie Angebote:

Im Saarland beispielsweise die Internetseiten und Hotlines der „Energieberatung Saar“„Energieberatung Saar“ und/ oder der 
Verbraucherzentrale.Verbraucherzentrale. Über diese Stellen können Sie sich grundlegend zu den verschiedenen Möglich-
keiten der Energieberatung oder die Umsetzbarkeit bzw. Sinnhaftigkeit verschiedener Energieeffizienz-
Lösungen informieren. Hierfür stehen Ihnen sowohl die InitialberatungInitialberatung (Hotline 0681 / 501- 2030 oder 
Email an energieberatung@wirtschaft.saarland.de), als auch die OrientierungsberatungOrientierungsberatung der „Energie-„Energie-
beratung Saar“ zur Verfügung.beratung Saar“ zur Verfügung. Beide Angebote sind für Sie kostenfrei.kostenfrei.

• Das BEG EMBEG EM fördert den Austausch alter, fossiler 
Heizungen durch Heiztechnik auf Basis Erneuer-
barer Energien, genauso wie Gebäude-Effizienz-
maßnahmen, für Bürger*innen mit bis zu 70 % Bürger*innen mit bis zu 70 % 
Investitionskostenzuschuss.Investitionskostenzuschuss.

• • VermieterVermieter und die WohnungswirtschaftWohnungswirtschaft erhalten 
eine Grundförderung von 30 % Investitionskos-Grundförderung von 30 % Investitionskos-
tenzuschuss. tenzuschuss. 

Zur Umsetzung Ihres Vorhabens können Sie sich dank der Bundesförde-Zur Umsetzung Ihres Vorhabens können Sie sich dank der Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude rung für effiziente Gebäude finanziell unterstützen lassen:finanziell unterstützen lassen:

Wenn Sie auf der Suche nach Energie-Effizienz-ExpertenEnergie-Effizienz-Experten für Wohn- oder NichtwohngebäudeWohn- oder Nichtwohngebäude sind, nutzen 
Sie gerne die „Expertensuche“„Expertensuche“ unter www.energie-effizienz-experten.de. Die bundesweite Expertenliste lis-
tet 14.000 nachweislich qualifizierte Fachkräfte aus den Bereichen Energieberatung, Architektur, Ingenieur-
wesen und Handwerk.

Info: Auch weitere Effizienzmaßnahmen am Gebäu-
de, wie Maßnahmen zur Dämmung oder ein Fens-
tertausch werden weiterhin umfassend finanziell 
unterstützt.3
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5. Wie setzten sich die Fördersätze zusammen?5. Wie setzten sich die Fördersätze zusammen?

• Die FördersätzeFördersätze ergeben sich aus dem einheitlichen GrundfördersatzGrundfördersatz für HeizungenHeizungen auf Basis Er-Basis Er-
neuerbarer Energien,neuerbarer Energien, welcher 30 %30 % beträgt, plus ggf. ein EffizienzbonusEffizienzbonus von 5 % für Wärmepum-5 % für Wärmepum-
penpen oder ein pauschaler Zuschlag von 2.500 Euro für emissionsarme Biomasseheizungen.emissionsarme Biomasseheizungen. 

• Die Förderung enthält mit dem EinkommensbonusEinkommensbonus von 30 %30 % zudem erstmals eine besondere Kom-
ponente für Menschen, die im Eigentum wohnen und deren durchschnittliches zu versteuerndes 
Haushaltsjahreseinkommen 40.000 EuroHaushaltsjahreseinkommen 40.000 Euro nicht überschritten hat. 

• • Selbstnutzende Eigentümer*innenSelbstnutzende Eigentümer*innen können unabhängig vom Jahreseinkommen von dem Klimage-Klimage-
schwindigkeitsbonus in Höhe von 20 %schwindigkeitsbonus in Höhe von 20 % profitieren, den sie für den frühzeitigen Austausch einer 
fossilen Heizungsanlage bis zum Jahr 2028 erhalten können. 

• Auch einzelne Effizienzmaßnahmen,Effizienzmaßnahmen, wie DämmungDämmung der GebäudehülleGebäudehülle oder Fenstertausch,Fenstertausch, wer-
den künftig mit bis zu 20 % Investitionskostenzuschuss20 % Investitionskostenzuschuss gefördert, bestehend aus einer Grund-einer Grund-
förderung von 15 % plus ggf. 5 % Bonus bei Vorliegen eines individuellen Sanierungsfahrplans förderung von 15 % plus ggf. 5 % Bonus bei Vorliegen eines individuellen Sanierungsfahrplans 
(iSFP-Bonus).(iSFP-Bonus). 

• Für alle Einzelmaßnahmenalle Einzelmaßnahmen kann ein neuer ErgänzungskreditErgänzungskredit von bis zu 120.000 Euro Kredit-bis zu 120.000 Euro Kredit-
summe pro Wohneinheitsumme pro Wohneinheit beantragt werden. Der Ergänzungskredit ist nur in Kombination mit einer 
Zuschusszusage der KfW für die Heizungsförderung und/oder einem Zuwendungsbescheid des 
Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für energetische Einzelmaßnahmen er-
hältlich. Die für die Beantragung des Ergänzungskredits relevanten Zuwendungsbescheide bzw. die 
Zuschusszusagen müssen ab Veröffentlichung der Richtlinie ausgestellt worden sein. Eine alleinige 
Beantragung des Ergänzungskredits ist nicht möglich. Den Ergänzungskredit wird über Ihrem Finan-
zierungspartner bei der KfW beantragt. 

• Die Förderung von EnergieberatungEnergieberatung in WohngebäudenWohngebäuden und Nichtwohngebäuden, als auch die Nichtwohngebäuden, als auch die 
Erstellung individueller SanierungsfahrpläneErstellung individueller Sanierungsfahrpläne können wieder gefördert werden: die Förderung für Förderung für 
EnergieberatungEnergieberatung liegt bei 80 %80 % des förderfähigen Beratungshonorars (maximal jedoch 1.300 Euro1.300 Euro 
bei Ein- oder ZweifamilienhäusernEin- oder Zweifamilienhäusern). Bei Wohngebäuden ab drei WohneinheitenWohngebäuden ab drei Wohneinheiten gibt es 80 %80 % des 
förderfähigen Beratungshonorars (maximal 1700 Euro1700 Euro). Bei Beratungen von Wohnungseigentümer-
gemeinschaften können 500 Euro einmalig pro WEG im Rahmen einer Wohnungseigentümerver-
sammlung angesetzt werden (wenn eine Erläuterung der Beratungsergebnisse angefertigt wird).
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FAQs zur neuen FörderungFAQs zur neuen Förderung

1. Förderung für den Heizungstausch1. Förderung für den Heizungstausch44 

• Eine GrundförderungGrundförderung von  von 30 %30 % für alle Wohn-Wohn- und  und Nichtwohngebäude,Nichtwohngebäude, die wie bisher allen privaten 
Hauseigentümern, Vermietern, Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Kommunen sowie ausfüh-
renden Unternehmen offensteht. 

• Für Wärmepumpen,Wärmepumpen, die als Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser nutzen oder ein natürliches 
Kältemittel einsetzen, ist ein Effizienzbonus von zusätzlich 5 %5 % erhältlich.

• Für emissionsarme Biomasseheizungenemissionsarme Biomasseheizungen wird ein pauschaler Zuschlag von 2.500 Euro gewährt.
• Ein KlimageschwindigkeitsbonusKlimageschwindigkeitsbonus von 20 %20 % wird selbstnutzenden Eigentümerinnen und Eigentümern 

gewährt für den frühzeitigen Austausch alter fossiler Heizungen. Bis 31. Dezember 2028 beträgt dieser 
Bonus 20 %,20 %, danach sinkt er alle zwei Jahre um 3 % ab, zunächst am 1. Januar 2029 auf 17 %.17 %. Der Kli-
mageschwindigkeitsbonus wird für den Austausch von funktionstüchtigen Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder 
Nachtspeicherheizungen sowie von mehr als zwanzig Jahre alten Biomasse- und Gasheizungen gewährt.

• Hinzu kommt erstmals ein EinkommensbonusEinkommensbonus von 30 %30 % für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigen-
tümer mit bis zu 40.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen.

• Die maximal förderfähigen Investitionskostenmaximal förderfähigen Investitionskosten für den HeizungstauschHeizungstausch liegen bei 30.000 Euro für die 
erste Wohneinheit, für die zweite bis sechste Wohneinheit jeweils 15.000 Euro und ab der siebten Wohn-
einheit jeweils 8.000 Euro.

Bitte beachten Sie, dass hierzu die neuen 
Konditionen noch nicht veröffentlicht sind. 
Ein Kreditantrag kann auch erst gestellt 

werden, wenn man einen Zuwendungsbescheid 
von KfW oder BAFA auf der Grundlage der neuen 
Richtlinien hat, da eine Beantragung voraussicht-
lich erst ab den 27.2. möglich ist. Daher wird dies 
noch Zeit in Anspruch nehmen. 

3. Neuer Ergänzungskredit3. Neuer Ergänzungskredit 

Eigentümer*innen, die ein zu versteuerndes Haus-
haltsjahreseinkommen von bis zu 90.000 Euro be-
sitzen, können für die selbstgenutzte Wohneinheit 
von einem zinsverbilligten Kreditangebot von bis zu 
120.000 Euro Kreditsumme pro Wohneinheit120.000 Euro Kreditsumme pro Wohneinheit für 
Heizungstausch und weitere Effizienzmaßnahmen 
Gebrauch machen.6

2. Antragstellung2. Antragstellung55 

Privatpersonen, die Eigentümer eines Einfamilien-Eigentümer eines Einfamilien-
hauseshauses sind und dieses selbst bewohnen,dieses selbst bewohnen, können 
voraussichtlich ab dem 27.02.2024 einen Antrag auf 
die neue Heizungsförderung stellen.

Aber der Heizungstausch kann schon ab jetzt beauf-
tragt und der Förderantrag zu den neuen Förderkon-
ditionen – übergangsweise und befristet – nachge-
reicht werden. Allerdings ist hier Voraussetzung, dass 
der Abschluss eines Lieferungs- oder Leistungsver-
trages mit einer aufschiebenden oder auflösenden aufschiebenden oder auflösenden 
BedingungBedingung versehen ist, ansonsten ist keine Antrag-
stellung möglich. 

Voraussichtlich ab dem 01.02.2024 können Eigentü-
merinnen oder Eigentümer sich im Kundenportal „Mei-
ne KfW“ registrieren, wenn sie für ein konkretes Vor-
haben einen Antrag stellen möchten. Die Registrierung 
ist die Voraussetzung, um im nächsten Schritt einen 
Antrag über das Kundenportal stellen zu können.

Für weitere Antragstellergruppen wird die Beantragung 
im weiteren Verlauf des Jahres 2024 möglich sein.
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4. Förderung für weitere Effizienz-4. Förderung für weitere Effizienz-
maßnahmenmaßnahmen77 

Zudem können weiterhin Zuschüsse für einzelne 
Effizienzmaßnahmen beantragt werden, z. B. für die die 
Dämmung der Gebäudehülle, für Anlagentechnik Dämmung der Gebäudehülle, für Anlagentechnik 
und für die Heizungsoptimierung.für die Heizungsoptimierung.  

Der Fördersatz beträgt weiterhin bis zu 20 %bis zu 20 % und 
setzt sich zusammen aus dem GrundfördersatzGrundfördersatz von 
weiterhin 15 %,15 %, plus ggf. 5 %5 % Bonus bei Vorliegen 
eines individuellen Sanierungsfahrplansindividuellen Sanierungsfahrplans (iSFP).

Die maximal förderfähigen Investitionskostenmaximal förderfähigen Investitionskosten für 
EffizienzmaßnahmenEffizienzmaßnahmen liegen bei 60.000 Euro pro 
Wohneinheit, wenn ein individueller Sanierungs-
fahrplan vorliegt. Ohne Sanierungsfahrplan reduziert 
sich die maximal förderfähigen Investitionskosten 
auf 30.000 Euro.

Für sonstige Effizienzmaßnahmensonstige Effizienzmaßnahmen sowie Errichtung, 
Umbau und Erweiterung von GebäudenetzenGebäudenetzen findet 
die technische Antragstellung beim BAFABAFA statt, die 
am 1. Januar 2024 gestartet ist. Für die Förderung 
systemischer Sanierungen (BEG WG und NWG) ist 
eine Antragstellung durchgängig möglich.8

5. Verbindung von Fördersätzen und 5. Verbindung von Fördersätzen und 
maximale Höhe der Investitionskostenmaximale Höhe der Investitionskosten 

Bitte beachten Sie,Bitte beachten Sie, dass die Förderungen für Hei-Hei-
zungstauschzungstausch und weitere Effizienzmaßnahmenweitere Effizienzmaßnahmen 
addiert werden können: sie sind also auf einander 
anwendbar. 

Insgesamt kann die Zuschussförderung für den 
Heizungstausch für private Selbstnutzer bis zu 70 % für private Selbstnutzer bis zu 70 % 
betragenbetragen (d.h. bei einer Kumulierung mehrerer Boni 
wird der Fördersatz begrenzt auf die maximal förder-
fähigen Investitionskosten von 70 %): Die Höchst-
grenze der Förderung wären für den Heizungstausch 
und für Energieeffizienzmaßnahmen insgesamt 
90.000 Euro, aufgeteilt auf maximal 30.000 Euro 
für den Heizungstausch und maximal 60.000 Euro 
für sonstige Effizienzmaßnahmen für ein Einfami-
lienhaus beziehungsweise die erste Wohneinheit 
in einem Mehrfamilienhaus, wenn ein individueller 
Sanierungsfahrplan vorliegt.9
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Wenn Sie Ihr Wissen  
zum Thema vertiefen  

möchten, nutzen Sie das  
„Energiespar-Wiki“: 

Dort erwarten Sie umfassende 
Informationen und sorgfältig 

zusammengestellte  
Materialien.

Hier
geht’s direkt zur 
Onlineplattform 

„Energiespar-Wiki“

Durchgeführt wird die Kampagne von der ARGE Solar 
in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Saarland.

Landeskampagne 

Eine gemeinsame Informations- und Beratungskampagne des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, saarländischer Energieversorger und 
der Verbraucherzentrale Saarland.

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Newsletter (überwiegend) das generische Maskulinum verwendet. Die in diesem Newsletter verwendeten Personenbezeichnungen  
beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.
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https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Downloads/foerderung-heizungstausch-beg.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Downloads/foerderung-heizungstausch-beg.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Dossier/beg.html
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Dossier/beg.html
https://www.saarland.de/mwide/DE/portale/energie/energieberatungsaar/energiespar_wiki/energiespar_wiki_node.html
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Der Newsletter zur Landeskampagne 

Individuelle, unabhängige Beratung durch Experten

Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per E-Mail zu allen Fragen rund um Energiesparen und 
Energieeffizienz. Oder wir schnüren eines unserer Infopakete für Sie und nennen Ihnen weitere 
kompetente Ansprechpartner.

Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, 
Digitales und Energie
Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken
www.saarland.de/mwide/DE/home

 www.facebook.com/wirtschaft.saarland

Hotline: 0681 / 501 - 2030
Servicezeiten:  
Mo. bis Fr. von 09.00 bis 17.00 Uhr
energieberatung@wirtschaft.saarland.de
www.saarland.de/energieberatungsaar

Nutzen Sie die kostenfreie Energieberatung:

Hotline: 0681 / 501- 2030
Servicezeiten: Montag bis Freitag 9:00 bis 17:00 Uhr
energieberatung@wirtschaft.saarland.de
 www.saarland.de/energieberatungsaar

Folgen Sie uns auch auf Facebook unter:
/Landeskampagne Energieberatung Saar 

Interessante 
Informationen und Tipps 

zum Thema Energiesparen 
gibt‘s auch auf unserer

Onlineplattform 
„Energieberatung 

Saar-WIKI“

http://www.saarland.de/mwide/DE/home
http://www.facebook.com/wirtschaft.saarland

